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§/Artikel/Anlage 

Art. 51b 
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01.01.1999 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2003 

Text 

  Art. 51b. (1) Ausgaben, die im Bundesfinanzgesetz ihrer Art nach nicht vorgesehen sind (außerplanmäßige 
Ausgaben) oder die eine Überschreitung von Ausgabenansätzen des Bundesfinanzgesetzes erfordern 
(überplanmäßige Ausgaben), dürfen im Rahmen der Haushaltsführung nur auf Grund bundesfinanzgesetzlicher 
Ermächtigungen geleistet werden. 

(2) Bei Gefahr im Verzug dürfen jedoch auf Grund einer Verordnung der Bundesregierung im 
Einvernehmen mit dem mit der Vorberatung von Bundesfinanzgesetzen betrauten Ausschuß des Nationalrates 
unvorhersehbare und unabweisbare 

 1. außerplanmäßige Ausgaben im Ausmaß von höchstens 1 vT der durch Bundesfinanzgesetz 
vorgesehenen Gesamtausgabensumme; 

 2. überplanmäßige Ausgaben im Ausmaß von höchstens 2 vT der durch Bundesfinanzgesetz vorgesehenen 
Gesamtausgabensumme 

geleistet werden. Trifft der mit der Vorberatung von Bundesfinanzgesetzen betraute Ausschuß des Nationalrates 
innerhalb von zwei Wochen keine Entscheidung, so gilt das Einvernehmen als hergestellt. 

(3) Mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen dürfen überplanmäßige Ausgaben dann geleistet 
werden, wenn diese Mehrausgaben 

 1. auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung, 
 2. aus einer bestehenden Finanzschuld, 
 3. auf Grund einer bereits im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesfinanzgesetzes bestehenden sonstigen 

Verpflichtung oder 
 4. infolge unmittelbar damit zusammenhängender Mehrleistungen oder Mehreinnahmen 
erforderlich werden. 

(4) Der Nationalrat kann im Bundesfinanzgesetz den Bundesminister für Finanzen ermächtigen, anderen als 
den im Abs. 3 bezeichneten überplanmäßigen Ausgaben zuzustimmen. Diese Ermächtigung darf nur erteilt 
werden, sofern die Überschreitung sachlich an Bedingungen geknüpft und ziffernmäßig bestimmt oder 
errechenbar ist sowie Ausgaben betroffen sind, 

 1. deren Umschichtung wegen unvorhersehbarer Dringlichkeit notwendig ist, ohne daß dadurch die 
Ausgabengliederung des Bundesvoranschlages erheblich verändert wird, oder 

 2. die notwendig werden, wenn sich im Laufe des Finanzjahres eine wesentliche Änderung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abzeichnet (Art. 51a Abs. 2) oder 

 3. die im Hinblick auf die im Bundesfinanzgesetz vorgesehene Gesamtausgabensumme von geringfügiger 
Bedeutung sind. 

(5) Eine Ausgabenüberschreitung auf Grund der Bestimmungen dieses Artikels darf nur bewilligt werden, 
wenn die Bedeckung durch Einsparungen oder durch Mehreinnahmen sichergestellt ist. 
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(6) Im Verteidigungsfall dürfen für Zwecke der umfassenden Landesverteidigung (Art. 9a) unabweisliche 
außerplanmäßige und überplanmäßige Ausgaben innerhalb eines Finanzjahres bis zur Höhe von insgesamt 10 vH 
der durch Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Gesamtausgabensumme auf Grund einer Verordnung der 
Bundesregierung im Einvernehmen mit dem mit der Vorberatung von Bundesfinanzgesetzen betrauten Ausschuß 
des Nationalrates geleistet werden. Soweit die Bedeckung solcher Mehrausgaben nicht durch Einsparungen oder 
durch Mehreinnahmen sichergestellt werden kann, hat die Verordnung der Bundesregierung den Bundesminister 
für Finanzen zu ermächtigen, durch Eingehen oder Umwandlung von Finanzschulden für die erforderliche 
Bedeckung zu sorgen. 


